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I. Allgemeiner Teil 

1. Präambel 

Qualitätsgesicherte Patientenschulungen als Leistungen zur medizinischen Rehabilitation können 

Patientinnen/Patienten zum Selbstmanagement befähigen und Beeinträchtigungen, aber auch 

Folgeerkrankungen vermeiden helfen. 

Patientenschulungen, die im Rahmen ergänzender Leistungen zur Rehabilitation angeboten wer-

den, zeichnen sich durch ein heterogenes Bild von Konzepten, Inhalten, Methoden, Schulungs-

dauer und Qualitätsanforderungen aus. An strukturierten und wissenschaftlich erprobten Schu-

lungsprogrammen mangelt es. Bei den meisten Patientenschulungen nach § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V 

liegen keine Wirksamkeitsnachweise vor. Mit diesen Gemeinsamen Empfehlungen wollen die Ver-

bände der Krankenkassen auf Bundesebene und der GKV-Spitzenverband einen Beitrag zur quali-

tativen Weiterentwicklung ambulanter Patientenschulungsmaßnahmen leisten.  

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf ambulante Patientenschu-

lungsmaßnahmen nach § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V. 

2. Gesetzliche Grundlage 

Der Gesetzgeber hat im § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V die Rechtsgrundlage für die Förderung und 

Durchführung von Patientenschulungen zu Lasten der Krankenkassen im Rahmen der ergänzen-

den Leistungen zur Rehabilitation geschaffen. Danach kann die Krankenkasse bei Bedarf Patien-

tenschulungen für chronisch Kranke erbringen, wenn sie zuletzt Krankenbehandlung geleistet hat 

oder leistet. Angehörige und ständige Betreuungspersonen sind einzubeziehen, wenn dies aus 

medizinischen Gründen erforderlich erscheint. Voraussetzung für die Leistungserbringung ist, 

dass die Wirksamkeit und die Effizienz des Patientenschulungsprogramms nachgewiesen wurden. 

§ 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V lautet:  

"Die Krankenkasse kann neben den Leistungen, die nach § 64 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 sowie nach §§ 73 

und 74 SGB IX als ergänzende Leistungen zu erbringen sind, … 

2. wirksame und effiziente Patientenschulungsmaßnahmen für chronisch Kranke erbringen; An-

gehörige und ständige Betreuungspersonen sind einzubeziehen, wenn dies aus medizini-

schen Gründen erforderlich ist,  

wenn zuletzt die Krankenkasse Krankenbehandlung geleistet hat oder leistet.“ 
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3. Begriffsbestimmungen 

3.1 Patientenschulungsmaßnahmen 

Unter „Patientenschulung“ im Sinne des § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V werden interdisziplinäre, infor-

mations-, verhaltens- und handlungsorientierte Maßnahmen für chronisch Kranke und ggf. ihre 

Angehörigen bzw. ständigen Betreuungspersonen verstanden, die grundsätzlich in Gruppen 

durchgeführt werden. Patientenschulungen sind indikationsbezogen und dienen der Optimierung 

des Krankheitsselbstmanagements von Patientinnen/Patienten. 

„Schulung“ steht dabei für ein strukturiertes und zielorientiertes Vorgehen. Mit strukturierten 

Lehr- und Lern-Materialien und Übungen soll krankheits- und behandlungsbezogene Kompetenz 

vermittelt werden. Deshalb setzen Patientenschulungsmaßnahmen neben indikationsbezogenem 

Fachwissen auch einschlägige Kenntnisse der Lern- und Verhaltenspsychologie – abgestimmt auf 

die jeweilige Zielgruppe - voraus. 

3.2 Chronisch krank 

„Chronisch krank“ im Sinne dieser Empfehlungen ist eine Patientin/ein Patient, wenn sie/er sich in 

ärztlicher Dauerbehandlung befindet. Davon kann ausgegangen werden, wenn voraussichtlich 

mindestens ein Jahr lang ärztliche Behandlung, andere medizinische Behandlung oder ärztliche 

Überwachung einer Krankheit oder Therapie notwendig ist, die regelmäßig – wenigstens einmal 

im Quartal stattfindende – Kontakte zwischen Patientin/Patient und Ärztin/Arzt erfordert, um eine 

ausreichende „Beherrschung“ der vorliegenden Erkrankung, für welche die Patientenschulungs-

maßnahme angezeigt ist, zu sichern. Hierüber ist der Krankenkasse eine (formlose) ärztliche 

Feststellung bzw. ein ärztlicher Nachweis beizubringen. Ein ärztlicher Nachweis muss – je nach 

Indikation – auch weitere spezifische Hinweise zur Behandlung der Erkrankung enthalten. 

Besteht bereits seit längerer Zeit eine chronische Krankheit und liegt deshalb ein Nachweis gemäß 

§ 62 Abs. 1 S. 2 SGB V („Zuzahlungsminderung für chronisch Kranke“) für dieselbe Krankheit vor, 

für welche die Patientenschulungsmaßnahme angezeigt ist, ist die Voraussetzung gemäß diesen 

Empfehlungen erfüllt.  

3.3 Angehörige 

Angehörige im Sinne dieser Empfehlungen sind grundsätzlich Ehepartner bzw. Lebenspartner, El-

tern und Verwandte, die mit der chronisch kranken Person in einem gemeinsamen Haushalt le-

ben. 

3.4 Ständige Betreuungspersonen 

Ständige Betreuungsperson im Sinne dieser Empfehlungen ist, wer grundsätzlich mit dem chro-

nisch Kranken in einem gemeinsamen Haushalt lebt oder den chronisch Kranken, ohne mit ihm 

im Haushalt zu leben, die überwiegende Zeit des Tages versorgt und betreut. Dabei darf es sich 

nicht um eine professionelle Pflegekraft handeln. 
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4. Für eine Prüfung des Patientenschulungsprogrammes erforderliche 

Unterlagen 

Vor der Leistungsgewährung für eine Patientenschulungsmaßnahme kann die Krankenkasse diese 

Schulungsmaßnahme sozialmedizinisch begutachten lassen. Für diese Begutachtung nach § 43 

Abs. 1 Nr. 2 SGB V und gemäß diesen Gemeinsamen Empfehlungen werden die Vorlage eines aus-

sagekräftigen Konzeptes und Nachweise zur Wirksamkeit sowie bei Standortprüfungen zusätzlich 

konkrete Angaben zur räumlichen/apparativ-technischen Ausstattung einschließlich Qualifikati-

onsnachweisen des interdisziplinären Schulungsteams durch den Leistungserbringer benötigt.  

Die nachfolgenden Angaben und Programmunterlagen sind der Krankenkasse vorzulegen:  

Allgemeine Angaben 

 Antragsdatum, 

 Indikation, 

 Name des Programms, 

 Antragstellerin/Antragsteller (Name, Straße, PLZ Ort), 

 Datum der Originalkonzepterstellung und Versionsnummer, sofern das Schulungskonzept 

weiterentwickelt wurde, 

 Ziel-/Altersgruppe, 

 Dauer der Maßnahme, 

 Konzeptform (Originalkonzept, Lizenz/Franchise, in Anlehnung an ein konkretes Ursprungs-

programm/Adaption eines Programms), 

 Trainermanual, 

 Teilnehmerunterlagen, 

 Kriterien (Einschluss-, Ausschluss-, Abbruchkriterien), 

 Kosten der Maßnahme (differenzierte Kostenaufstellung). 

Formale Programmanforderungen 

 Durchführungsart/-ort, 

 Einbeziehung von Angehörigen bzw. ständigen Betreuungspersonen, 

 Gruppengröße,  

 Gruppenzusammenstellung (geschlossene/offene Gruppe etc.), 

 Ausführung zu Zielen, 

 Ausführung zu Inhalten, 

 Ausführung zum inneren Stundenaufbau,  

 Ausführungen zu den Schulungseinheiten (Inhalte), 

 Verhältnis von praktischen zu theoretischen Einheiten,  

 Muster-Stundenplan,  

 Methodisches Vorgehen (eingesetzte Methoden), 

 Ausführungen zur Vermeidung von Schulungsabbrüchen (z. B. Motivationskonzept), 
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 Lehr - und Lernmedien, 

 Dokumentation, 

 Internes/externes Qualitätsmanagement, 

 Qualitätssicherung, 

 Personelle Ausstattung,  

 Train-the-Trainer Angebote/Zertifikate (sofern vorhanden), 

 Beschreibung der apparativ-technischen/räumlichen Struktur. 

Wirksamkeit 

 Nachweis/Unterlagen zur Wirksamkeit (Anforderungen s. Kapitel 7) 

Die Ergebnisse der Prüfung des Programms hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen an die 

Gemeinsamen Empfehlungen stellt der GKV-Spitzenverband den Krankenkassen transparent und 

differenziert nach konzeptionellen Anforderungen und Anforderungen an den Wirksamkeitsnach-

weis zur Verfügung. Die Einschätzung über die Bezuschussung obliegt der jeweiligen Kranken-

kasse.  

5. Ziele und Inhalte von Patientenschulungen 

Durch die Teilnahme an Patientenschulungen sollen chronisch Kranke und ggf. deren Angehörige 

bzw. ständige Betreuungspersonen in erster Linie zu einem besseren Krankheitsselbstmanage-

ment sowie zur Vermeidung und Reduzierung von Beeinträchtigungen der Aktivitäten/Teilhabe 

befähigt und damit auch ihre Lebensqualität im Sinne der Hilfe zur individuellen Selbsthilfe erhöht 

werden. 

Als grundsätzliche Ziele von Patientenschulungen sind des Weiteren zu nennen: 

 Kenntniserwerb bzw. -erweiterung über das Krankheitsbild, 

 Verstehen von Inhalten und Hintergründen gesicherter Erkenntnisse und Therapien nach ak-

tuellem Stand der Wissenschaft, 

 Optimierung der Behandlung, 

 Steigerung der Therapiemotivation gemäß Behandlungserfordernissen, 

 in Abhängigkeit der Zielgruppe ist die Vermittlung krankheitsspezifischer Aspekte, die in be-

stimmten Entwicklungs- und Lebensphasen an Bedeutung gewinnen (z. B. Sexualität, Kinder-

wunsch/Schwangerschaft, Ausbildung und Beruf, Loslösung vom Elternhaus, Alkoholkonsum), 

relevant, 

 Stärkung der Eigenverantwortlichkeit im Umgang mit der Erkrankung auf der Basis eines „In-

formiertseins“, 

 Vermittlung von Handlungskompetenz, 

 Förderung der Bereitschaft zur langfristigen Änderung der Lebensgewohnheiten, 

 Langfristige Besserung bzw. Stabilisierung des Gesundheitszustandes und Vorbeugung von 

Rückfällen und Folgeerkrankungen, 

 Verminderung der Häufigkeit von Krankheitsschüben und deren Dauer, 
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 Adäquate Bewältigung der somatischen und psychosozialen Situation, 

 Langfristige Verminderung der Frequenz der Arztkonsultationen, stationärer Aufenthalte, 

psychosozialer Folgekosten und des Medikamentenkonsums,  

 Vermeidung bzw. Verminderung von Arbeitsausfällen und Arbeitsunfähigkeit, 

 Information über Selbsthilfegruppen und/oder ergänzender Beratungsangebote, 

 Weitervermittlung in adäquate Angebote zur kontinuierlichen Umsetzung im Alltag. 

Ambulante Patientenschulungen müssen inhaltlich den nachstehenden zentralen Komponenten 

gerecht werden: 

 Aufklärung: Vermittlung spezifischen Krankheits- und Behandlungswissens sowie eines ange-

messenen Krankheitsmodells. 

 Aufbau einer positiven Einstellung zur Erkrankung und ihrer Bewältigung: Fundierte Krank-

heits- und Behandlungseinsicht, Erhöhung der Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortlichkeit 

im Umgang mit der Krankheit. 

 Sensibilisierung der Körperwahrnehmung: Frühzeitiges Erkennen von Warnsignalen, Vorboten, 

Überlastungsanzeichen und Verschlimmerungen des Krankheitszustandes. 

 Vermittlung von Selbstmanagement-Kompetenzen: u. a. Fertigkeiten bezüglich der medika-

mentösen Therapie, Einhaltung von Diätplänen, Kennenlernen von Entspannungsübungen 

usw. 

 Maßnahmen zur Prävention: Aufbau einer gesundheitsförderlichen Lebensweise, Vermeidung 

von spezifischen Auslösern und Verhalten in Krisensituationen (Notfallprophylaxe). 

 Erwerb sozialer Kompetenzen und Mobilisierung sozialer Unterstützung: Kommunikationsfä-

higkeit über die Erkrankung und ihre Auswirkungen, Formulierung eigener behandlungsbezo-

gener Befürchtungen und Bedürfnisse gegenüber der Ärztin/dem Arzt und soweit erforderlich 

Einbeziehung des sozialen Umfeldes. 

Programmbestandteile, die 

 therapeutische Behandlungen (z. B. Akupunktur) oder 

 diagnostische Maßnahmen (z. B. Blutbild, Belastungs-EKG, Messungen Körperzusammenset-

zung)  

beinhalten, werden nicht im Rahmen von § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V übernommen. Hierbei handelt 

es sich in der Regel um Leistungen, die bereits im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung ver-

gütet werden. 

Die Kosten für Verpflegung und Begleitprodukte (z. B. Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungser-

satzmittel, Formula-Diäten, homöopathische Mittel) werden ebenfalls nicht im Rahmen von § 43 

Abs. 1 Nr. 2 SGB V übernommen. 
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6. Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 

Patientenschulungen kommen für behandlungsbedürftige chronisch kranke Menschen in Betracht, 

wenn Schulungsbedarf, Schulungsfähigkeit und eine positive Schulungsprognose (Erfolgsaussicht) 

bestehen. 

Schulungsbedarf ist unter anderem dann gegeben, wenn 

 eine chronische Krankheit nach Abschnitt 3.2 diagnostiziert ist und 

 die medizinische Notwendigkeit durch die behandelnde Ärztin/den behandelnden Arzt be-

scheinigt wird - eine medizinische Befürwortung lediglich durch eine Ärztin/einen Arzt des 

Schulungsteams oder Programmanbieters ist nicht ausreichend - und 

 Schulungsfähigkeit vorliegt; d. h. die Patientin/der Patient verfügt über die erforderlichen so-

matischen und mentalen Voraussetzungen und ist motiviert (z. B. Lernfähigkeit, Lernbereit-

schaft). 

Voraussetzung ist außerdem, dass die Krankenkasse zuletzt Krankenbehandlung geleistet hat o-

der leistet, die Krankenbehandlung nicht ausreicht und eine Leistung zur medizinischen Rehabili-

tation - auch anderer Sozialleistungsträger – nicht indiziert ist. 

Voraussetzung für die Teilnahme an Patientenschulungsmaßnahmen gemäß diesen Gemeinsamen 

Empfehlungen ist neben der ärztlichen Befürwortung und Begründung die im Einzelfall erteilte 

Kostenübernahmeerklärung der Krankenkasse für die beantragte Schulungsmaßnahme.  

6.1 Abgrenzung zu Nachsorgemaßnahmen im Anschluss an eine Leistung 

zur medizinischen Rehabilitation 

Nachsorgemaßnahmen dienen dazu, die während der vorausgegangenen Rehabilitation erreichten 

Ziele durch eine nachhaltige Änderung von bestimmten Verhaltensweisen der Patientin/des Pati-

enten dauerhaft zu sichern. 

Dagegen setzen die Patientenschulungsmaßnahmen keine vorausgegangene Rehabilitation vo-

raus; vielmehr ist hier das Vorliegen einer chronischen Krankheit Voraussetzung. Prioritäres Ziel 

der indikationsbezogenen Patientenschulung ist die Optimierung des Krankheitsselbstmanage-

ments der Patientin/des Patienten, d. h. durch Schulung soll krankheits- und behandlungsbezo-

gene Kompetenz vermittelt werden.  

Im Einzelfall kann auch nach einer vorausgegangenen Leistung zur medizinischen Rehabilitation 

parallel zu einer Nachsorgemaßnahme die Durchführung einer Patientenschulungsmaßnahme 

aufgrund derselben Erkrankung notwendig sein. Voraussetzung hierfür ist, dass die Inhalte der 

Patientenschulung im Rahmen der Leistung zur medizinischen Rehabilitation nach §§ 40 und 41 

SGB V bzw. der Nachsorgemaßnahme nicht mit den Inhalten der Patientenschulungsmaßnahme 

nach § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V identisch sind. Doppelleistungen bei gleichen Schulungsinhalten 

sind ausgeschlossen.  
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6.2 Abgrenzung zu Rehabilitationssport und Funktionstraining 

Der Rehabilitationssport wirkt mit den Mitteln des Sports und sportlich ausgerichteter Spiele 

ganzheitlich auf den behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen ein, um insbeson-

dere Ausdauer und Kraft zu stärken sowie Koordination und Flexibilität zu verbessern. 

Das Funktionstraining wirkt besonders mit den Mitteln der Krankengymnastik und/oder der Ergo-

therapie gezielt auf spezielle körperliche Strukturen (Muskeln/Gelenke usw.) der behinderten oder 

von Behinderung bedrohten Menschen, die über die notwendige Mobilität sowie physische und 

psychische Belastbarkeit für bewegungstherapeutische Übungen in der Gruppe verfügen. Das 

Funktionstraining dient dem Erhalt von Funktionen, der Beseitigung oder Verbesserung von Stö-

rungen der Funktionen sowie dem Hinauszögern von Funktionsverlusten einzelner Organsys-

teme/Körperteile, der Schmerzlinderung, der Bewegungsverbesserung, der Unterstützung bei der 

Krankheitsbewältigung und der Hilfe zur individuellen Selbsthilfe. 

Im Einzelfall können Patientenschulungsmaßnahmen parallel zum Rehabilitationssport bzw. 

Funktionstraining erforderlich sein. 

6.3 Abgrenzung zu Leistungen zur Primärprävention 

Nach dem gesetzlichen Auftrag (§ 20 Abs. 1 Satz 2 SGB V) sollen Leistungen zur Primärprävention 

„insbesondere zur Verminderung sozial bedingter sowie geschlechtsbezogener Ungleichheit von 

Gesundheitschancen beitragen.“ Bei der Primärprävention geht es um die Erhaltung von Gesund-

heit bei noch Gesunden. 

6.4 Abgrenzung zur Ausbildung im Gebrauch eines Hilfsmittels 

Eine Reihe von Hilfsmitteln kann nur dann sachgerecht genutzt werden, wenn die Benutzerin/der 

Benutzer im Gebrauch eingewiesen ist. Der Anspruch auf Ausstattung mit Hilfsmitteln schließt 

deshalb die Ausbildung im Gebrauch ein. Die Ausbildung im Gebrauch des Hilfsmittels bezieht 

sich auf den Menschen mit Behinderung sowie – z. B. bei Kindern – auf die Personen, ohne deren 

Hilfe das Hilfsmittel nicht sachgerecht genutzt werden könnte. 

7. Qualitative Anforderungen an das Schulungsprogramm und Doku-

mentation 

Die qualitativen Anforderungen an ein Patientenschulungsprogramm beziehen sich zum einen auf 

dessen Wirksamkeit und Effizienz. Zum anderen wird im Rahmen der fortlaufenden Begleitevalua-

tion die Qualitätssicherung im Rahmen des Qualitätsmanagements gefordert. 

7.1 Wirksamkeit und Effizienz des Schulungsprogramms 

Gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V müssen Patientenschulungen wirksam und effizient1 sein. Sie 

müssen hinsichtlich ihrer Ausführung, Art und Dauer dem aktuellen Stand der externen Evidenz 

                                           

1 Die Prüfung der Effizienz eines Patientenschulungsprogrammes ist nicht Bestandteil der Konzeptbewertung. Sie erfolgt im Zusam-

menhang mit der Ermessensentscheidung bei der Bezuschussung durch die Krankenkassen. 
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(Ergebnisse relevanter Forschungen) und der internen Evidenz (der klinischen Expertise) der be-

teiligten Wissenschaftsdisziplinen (z. B. Psychologie, Sport- und Trainingstherapie, Pädagogik, Er-

nährungswissenschaft etc.) und dem Stand der aktuellen medizinischen Erkenntnisse entspre-

chen, sowie den medizinischen Fortschritt berücksichtigen (§ 2 Abs. 1 Satz 3 SGB V). Der Nach-

weis der Wirksamkeit und Effizienz eines Patientenschulungsprogramms ist innerhalb eines defi-

nierten organisatorischen Rahmens anhand einer qualitativ hochwertigen kontrollierten randomi-

sierten Studie unter Einschluss eines ausreichenden Nachbeobachtungszeitraums zu führen. Der 

Nachbeobachtungszeitraum sollte i.d.R. 24 Monate nach Programmende betragen. Ist in Ausnah-

mefällen eine kontrollierte randomisierte Studie nicht möglich (z. B. bei seltenen Erkrankungen 

oder Kindern), kann der Wirksamkeitsnachweis auch anhand eines davon abweichenden Stu-

diendesigns der bestmöglichen Evidenzklasse erbracht werden. Dieses abweichende Vorgehen 

muss hinreichend begründet sein.  

7.2 Qualitätsmanagement 

7.2.1 Internes Qualitätsmanagement 

Verantwortlich für eine qualifizierte Leistungserbringung ist der Leistungsanbieter (§§ 70 und 

135a SGB V gelten entsprechend). Erforderlich ist ein internes Qualitätsmanagement. Zu diesem 

gehören: 

7.2.1.1 Vorhandensein strukturierter Schulungskonzepte  

 Schriftlich fixiertes Schulungskonzept und Trainermanual (pädagogisch und zielgruppenspe-

zifisch aufbereitete Materialien) 

 mit Ausführungen zu: 

 Darstellung von Ablauf und Zielen, 

 Darstellung des methodischen Vorgehens (Methodik), 

 Schulungskomponenten (Aufbau der Komponenten verschiedener Fachbereiche, Beschrei-

bung der Module),  

 Schulungseinheiten (Angabe zu Anzahl, Frequenz und Zeitumfang der einzelnen Stunden, 

Differenzierung je nach Komponente), 

 Stundenaufbau (Themen, Übungen), 

 Verhältnis des Umfangs von praktischen zu theoretischen Schulungseinheiten,  

 Musterstundenplan für die gesamte Maßnahme mit Verknüpfung der einzelnen Kompo-

nenten/Module, 

 Indikationsspezifisch zusammengesetzte geschlossene Gruppen, 

 Formulierung von Einschluss-, Ausschluss- und Abbruchkriterien, 

 Vorbeugung von Therapieabbrüchen (Adhärenz). 

7.2.1.2 Fachlich, pädagogisch und psychologisch qualifiziertes Schulungspersonal 

Das Schulungsprogramm ist von einem qualifizierten und interdisziplinär zusammengesetzten 

Schulungsteam unter Beteiligung einer Fachärztin/eines Facharztes der jeweiligen Indikation 

durchzuführen.  
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Der Umfang der ärztlichen Einbindung kann bei der einzelnen Indikation variieren und wird des-

halb im Speziellen Teil (II.) dieser Empfehlungen näher ausgeführt. Beim Auftreten von medizini-

schen Problemen bei Programmteilnehmenden ist eine fachliche Klärung sicherzustellen. Die Ein-

weisung in das durchzuführende Schulungsprogramm ist für alle - ärztlichen und nichtärztlichen 

- Teammitglieder verbindlich. 

Nachzuweisen für die nichtärztlichen Teammitglieder sind, beispielsweise durch Vorlage eines 

Arbeitszeugnisses oder einer Bescheinigung des Arbeitgebers: 

 Berufsabschluss im Handlungsfeld mit indikationsspezifischer Zusatzqualifikation und mehr-

jährige Berufserfahrung in der Arbeit mit chronisch Kranken, 

 psychologische und pädagogische (methodisch-didaktische) Fähigkeiten entsprechend der 

Indikation und Zielgruppe. 

Neben der fachlichen sind die methodische und die soziale Kompetenz von besonderer Bedeu-

tung für die Qualität der Schulung. Diese Erfahrungen sowie Zusatzqualifikationen (in der Rehabi-

litation) und regelmäßige Weiterbildungen sind zu belegen. 

Die fachliche Kompetenz rekrutiert sich in der Regel je nach Zielgruppe aus folgenden Berufsbe-

reichen mit den Abschlüssen: Diplom, Staatsexamen, Magister, Master, Bachelor: 

Psychologische/Psychotherapeutische Berufsgruppe, die in den zur Anwendung kommenden ver-

haltenstherapeutischen Methoden geschult sind,  

 Sportwissenschaftler/-innen,  

 Krankengymnasten/-innen/Physiotherapeuten/-innen, 

 Sport- und Gymnastiklehrer/-innen,  

 Fachkräfte mit einem staatlich anerkannten Berufsabschluss im Bereich Ernährung: Diätassis-

tentinnen/Diätassistenten, Oecotrophologinnen/Oecotrophologen (ernährungswissenschaftli-

che Ausrichtung mit Abschluss Diplom, Master  

oder Bachelor), Ernährungswissenschaftlerinnen/Ernährungswissenschaftler (mit Abschluss 

Diplom, Master oder Bachelor), die in den zur Anwendung kommenden Ernährungsmaßnah-

men geschult sind.  

Ausdruck der Interdisziplinarität und der integrativen Teamarbeit sind regelmäßige Teambespre-

chungen. Die Frequenz ist der Dauer der Schulung angepasst. 

Eine Vertreterregelung für alle beteiligten Professionen ist bei langfristigen Schulungsmaßnahmen 

erforderlich. 

7.2.1.3 Dokumentation der Leistungserbringung  

Folgende Nachweise sind zu erbringen und bei Anforderung durch die Krankenkasse zur Verfü-

gung zu stellen: 

 Teilnahmebescheinigung für die Versicherte/den Versicherten zur Vorlage bei der Kranken-

kasse, 
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 Dokumentation der Anwesenheit (Teilnehmende und Therapeut/Therapeutin), 

 Dokumentation der Schulungsinhalte, 

 Dokumentation des Schulungsverlaufs, 

 Vereinbarung von und ggf. Anpassung der Patientenziele im Verlauf der Maßnahme,  

 Kommunikation mit den behandelnden Ärztinnen/Ärzten, 

 Dokumentation und Auswertung der Schulungsergebnisse inklusive der Schulungsabbreche-

rinnen/-abbrecher, 

 Dokumentation der Teambesprechungen,  

 Abschlussbericht an weiterbehandelnde Ärztin/weiterbehandelnden Arzt. 

7.2.1.4 Instrumente des internen Qualitätsmanagements 

 Teilnahme an internen Qualitätszirkeln, 

 Benennung einer/eines Qualitätsbeauftragten, 

 Nachweis der Qualifikation der Dozentinnen/Dozenten und Nachweis der kontinuierlichen 

Fort- und Weiterbildung der Dozentinnen/Dozenten. Zu diesen zählen: 

 staatlich anerkannte berufliche Qualifikation, 

 Nachweis der zielgruppenspezifischen Kenntnisse und Qualifikationen, 

 ggf. Train-the-Trainer Zertifikate, 

 Hinweis, dass das Vorliegen eines Schulungskonzeptes Bestandteil des internen Qualitätsma-

nagements ist und regelmäßig überprüft, angepasst und aktualisiert wird, 

 Beschreibung des Dokumentationssystems, 

 Rückmeldung zur Kundenzufriedenheit. 

7.2.2 Externes Qualitätsmanagement 

Der Leistungserbringer hat sich an einer externen Begleitevaluation zur Ergebnisqualität (z. B. 

Adipositas-Patientenverlaufsdokumentation (APV) der Universität Ulm, Prof. Dr. Holl) zu beteili-

gen. Sofern externe Angebote nicht verfügbar sind, hat der Leistungserbringer eigene Auswertun-

gen zur Erfassung der definierten Zielparameter des Patientenschulungsprogramms zu erstellen 

und regelmäßig auszuwerten. Die Krankenkasse kann bei Bedarf die Auswertung der Ergebnisse 

anfordern. 

Als weitere Instrumente des externen Qualitätsmanagements kommen insbesondere in Frage: 

 Teilnahme an externen Qualitätszirkeln, 

 Kontinuierliche Fort-/Weiterbildung des Schulungspersonals, 

 Beteiligung an Qualitätssicherungsmaßnahmen der Krankenkasse.  

7.2.3 Vorlagepflichten 

Möchte der Leistungserbringer Leistungen nach § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V zu Lasten der Kranken-

kassen erbringen, ist die Erfüllung der unter 7.2.1 und 7.2.2 genannten Voraussetzungen durch 

Vorlage geeigneter Nachweise darzulegen. 
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8. Durchführung von Patientenschulungen 

Die Durchführung von Patientenschulungen erfolgt ambulant und wohnortnah. Die definierten 

Anforderungen an die Qualität (siehe Abschnitt 7) sind zu erfüllen. 

8.1 Teilnehmeranzahl / Gruppengröße 

Grundsätzlich werden Patientenschulungen in geschlossenen Gruppen mit 10 bis 15 Patientinnen 

und Patienten durchgeführt. Abweichend davon ist für Kinder- und Jugendschulungen eine Grup-

pengröße von 6 bis 12 Patientinnen und Patienten anzustreben. 

8.2 Räumliche Voraussetzung und Ausstattung 

Die entsprechende räumliche Ausstattung (Raumkonzept, lokale Gegebenheiten) sowie die Aus-

stattung mit erforderlichen Lernmedien (pädagogisch und zielgruppenspezifisch aufbereitetes 

Schulungsmaterial) müssen zur Verfügung stehen.  

Es ist zwischen der ggf. überregional erfolgenden Konzeptprüfung durch den Medizinischen 

Dienst (grundsätzliche Angaben zur geplanten Personalausstattung) und der lokalen Standortprü-

fung (konkrete Benennung der Personen und Vorlage der Qualifikationsnachweise) zu unterschei-

den. 

8.3 Dauer und Umfang 

Dauer und Umfang einer Schulungsmaßnahme sollen der Indikation angemessen, ausreichend, 

wirtschaftlich und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten 

(vgl. § 12 SGB V). Es muss sich um ein abgeschlossenes Schulungskonzept handeln. Die Schu-

lungseinheiten sind in der Regel auf je 90 Minuten pro Tag begrenzt und müssen insbesondere 

bei Schulungen für Kinder und Jugendliche individuelle Kontextfaktoren berücksichtigen. 

8.4 Wiederholung der Schulung 

Die Wiederholung einer Patientenschulungsmaßnahme ist grundsätzlich nicht möglich. Dies gilt 

entsprechend, wenn die Patientin/der Patient an inhaltlich vergleichbaren Schulungen im Rahmen 

von Vorsorgeleistungen und/oder Leistungen zur medizinischen Rehabilitation teilgenommen hat.  

9. Leistungsgewährung 

Die Krankenkasse entscheidet aufgrund der ärztlichen Befürwortung und Begründung über die 

Leistungserbringung und ihre Durchführung. Die Krankenkasse behält sich vor, die Notwendigkeit 

der Patientenschulung durch den Medizinischen Dienst beurteilen zu lassen. 

Die Kostenübernahme ist vor Beginn der Schulung bei der Krankenkasse zu beantragen und zu 

genehmigen. Die Krankenkasse kann in Abstimmung mit der/dem Versicherten den Leistungser-

bringer auswählen. 

Eine Kostenübernahme/-beteiligung setzt die regelmäßige Teilnahme der Patientin/des Patienten 

voraus und sollte durch die Krankenkassen nur bei nachgewiesener regelmäßiger Teilnahme 

(mindestens 80 % Anwesenheit) erfolgen. 
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10. Perspektive 

Die Herausgeber dieser Gemeinsamen Empfehlungen prüfen in einem regelmäßigen Abstand von 

längstens 5 Jahren, ob aufgrund von Ergebnissen kontrollierter Studien oder neuer wissenschaft-

licher Erkenntnisse eine Aktualisierung erforderlich ist. 

11. Inkrafttreten 

Diese Empfehlungen treten am 01.03.2022 in Kraft und ersetzen vorherige Fassungen. 

 

 

 

  



Gemeinsame Empfehlungen zur Förderung und Durchführung von Patientenschulungen für Kinder und Ju-

gendliche mit atopischem Ekzem (Neurodermitis) auf der Grundlage von § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V vom 2. De-

zember 2013, in der Fassung vom 01.02.2022 

 

17 

II. Spezieller Teil: Schulungsmaßnahmen für Kinder und Jugendli-

che mit atopischem Ekzem (Neurodermitis) 

1. Präambel 

Qualitätsgesicherte Patientenschulungen als ergänzende Leistungen zur medizinischen Rehabili-

tation können nach heutigem Kenntnisstand zum Selbstmanagement befähigen und Beeinträchti-

gungen, aber auch Folgeerkrankungen vermeiden helfen. 

Das atopische Ekzem ist eine der häufigsten entzündlichen Hauterkrankungen im Kindesalter. [i] [ii] 

10 - 15 % der Vorschulkinder sind zumindest zeitweise davon betroffen.[iii] [iv] [v] Bei Erwachsenen 

tritt das atopische Ekzem seltener als bei Kindern auf, die Prävalenz in Deutschland liegt bei etwa 

3 %. [vi] [vii] [viii] 

Die Erkrankung bedeutet sowohl eine erhebliche individuelle als auch gesamtgesellschaftliche so-

zioökonomische Belastung. Ring J. et al. ermittelten im Weißbuch 2010 Gesamtkosten pro Patien-

tin/Patient und pro Jahr von etwa 6.500 Euro.[vii] Die direkten (70 %) und indirekten (30 %) Kosten 

in Deutschland wurden auf 3 - 5 Milliarden Euro jährlich geschätzt. 

2. Gesetzliche Grundlage 

Der Gesetzgeber hat im § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V die Rechtsgrundlage für die Förderung und 

Durchführung von Patientenschulungen zu Lasten der Krankenkassen im Rahmen der ergänzen-

den Leistungen zur Rehabilitation geschaffen. Differenziertere Ausführungen finden sich im All-

gemeinen Teil dieser Empfehlungen. 

3. Ausführung zum Krankheitsbild des atopischen Ekzems bei Kindern 

und Jugendlichen 

3.1 Das Krankheitsbild des atopischen Ekzems bei Kindern und Jugendlichen 

Das atopische Ekzem ist eine chronische oder chronisch rezidivierende entzündliche, nicht kon-

tagiöse Hauterkrankung, die typischerweise von starkem Juckreiz begleitet wird. Je nach Alter der 

Patientin/des Patienten sind Erscheinungsbild und Lokalisation unterschiedlich ausgeprägt. Bei 

Säuglingen und Kleinkindern sind meist Kopf, Gesicht und Hals von exsudativen (nässenden) 

Hautveränderungen betroffen, im Schulkindalter finden sich mehr trockene Ekzeme in den Ellen-

beugen, Kniekehlen und an den Handgelenken. Beim Jugendlichen und Erwachsenen bleiben die 

Hauterscheinungen symmetrisch mit bevorzugter Lokalisation im Gesicht, am Hals, an oberer 

Brust, Schultergürtel, großen Gelenkbeugen, Hand- und Fußrücken. Chronische Veränderungen 

gehen mit Lichenifikation der Haut (entzündliche Infiltration mit Vergröberung der Hautfelderung) 

einher, auch die Manifestation einer Prurigoform mit juckenden Knoten ist möglich. [ix] [x] [xi] [xii]  
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Das Spektrum der Hauterkrankung reicht von leichten, lokalisierten Hautveränderungen bis zu 

schweren Verlaufsformen mit Generalisation der Ekzeme bis hin zur Erythrodermie (universelle 

entzündliche Rötung und Schuppung der Haut). Als Komplikationen können sich Infektionen mit 

bakterieller Besiedlung der Haut meist durch Staphylococcus aureus einstellen, aber auch virale 

Infektionen und Mykosen treten auf.[xiii] 

Der Objektivierung des Schweregrades und der Ausdehnung der Hauterkrankung dient der SCO-

RAD-Index.[ii] [xiv] Einbezogen werden neben Intensität und flächenhaftem Ausmaß der Hautverän-

derungen auch subjektive Parameter wie Schlaflosigkeit und Juckreiz. Die theoretische maximale 

Punktzahl für den SCORAD beträgt 103 (vgl. hierzu die Erläuterungen des SCORAD in der Anlage). 

Die Häufigkeit des atopischen Ekzems hat seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts deutlich 

zugenommen und scheint jetzt ein Plateau erreicht zu haben. Es bestehen große Differenzen in 

den erhobenen Zahlen einzelner Studien, die am ehesten auf methodische Unterschiede zurück-

zuführen sind. Die Ursachen für die Zunahme der Häufigkeit sind weitgehend unklar, insbeson-

dere Veränderungen der allgemeinen Lebensbedingungen scheinen eine Rolle zu spielen.[iii] Fol-

gende Hypothesen werden von Ring benannt: 

 „Psychosoziale Einflüsse, 

 Allergenexposition, 

 Fehlende Stimulation des Immunsystems (Urwald- oder Hygiene-Hypo-these), 

 Iatrogen (Medikation), 

 Umweltverschmutzung, 

 Klimawandel“.[xv] 

Meist kommt es in den ersten beiden Lebensjahren zur Erstmanifestation der Erkrankung. Bei 

etwa einem Drittel der Kinder heilt das atopische Ekzem bis zur Pubertät im Sinne einer dauerhaf-

ten Remission ab, die übrigen zwei Drittel zeigen intermittierende Symptome oder ein Anhalten 

der Ekzeme bis ins Erwachsenenalter.[vii] [viii] [xvi] [xvii] 

Die Ursache des atopischen Ekzems ist nicht bekannt. Eine genetische Disposition ist anzuneh-

men. So beträgt das Risiko für Kinder, bei denen beide Eltern eine atopische Disposition aufwei-

sen, 60 - 80 % ebenfalls ein atopisches Ekzem zu entwickeln. [ix] [xii]  

Die überwiegende Anzahl der Patientinnen/Patienten mit atopischem Ekzem hat IgE-vermittelte- 

Typ I - Sensibilisierungen (extrinsisches atopisches Ekzem), 20 - 30 % zeigen hingegen keine 

Sensibilisierungen auf Aero- und Nahrungsmittelallergene (intrinsisches atopisches Ekzem). [ii] [vii] 

[viii] [xviii] Auch andere Auslösefaktoren spielen für das Erstauftreten und für Erkrankungsschübe 

eine wichtige Rolle. Stellenwert und Art der Provokationsfaktoren sind individuell unterschiedlich. 

Ihre Kenntnis, Meidung bzw. Reduktion sind bedeutsam. In der AWMF-Leitlinie Neurodermitis 

werden folgende mögliche Auslösefaktoren aufgeführt: „Irritation der Haut, IgE- vermittelte Aller-

gien, mikrobielle Faktoren, klimatische Faktoren, psychischer Stress, hormonelle Faktoren“. [x] 
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3.2 Entwicklung von Neurodermitisschulungen für Kinder und Jugendliche 

Mit dem Ziel der Entwicklung und Erprobung eines standardisierten Patientenschulungspro-

gramms wurde auf Bundesebene im Jahre 2000 ein Modellprojekt zur besseren Vorsorge und 

Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Neurodermitis von der Arbeitsgemeinschaft Neu-

rodermitis-Schulung (AGNES e. V.) und dem Bundesministerium für Gesundheit durchgeführt. 

Im Abschlussbericht wird festgestellt, dass „die Schulung einen positiven Effekt auf alle unter-

suchten somatischen und psychologischen Outcomeparameter“ habe. Dies gelte für alle Alters-

gruppen.[xix] 

Eine gesundheitsökonomische Bewertung des Modellvorhabens erfolgte durch die Studiengruppe 

des Multicenterprojektes im Jahr 2009 im Rahmen der Veröffentlichung einer Originalarbeit. [xx] Sie 

ergab, dass die Ergebnisse der Kosten-Nutzen-Analyse nur sehr begrenzt aussagefähig seien. Die 

Ergebnisse der Kosten-Wirksamkeitsstudie hätten hingegen aufgezeigt, dass „durch die Schulun-

gen sowohl im Zeit- als auch im Gruppenvergleich positive Ergebnisse erzielt werden konnten“. 

Um repräsentative Ergebnisse zu erzielen, müsste die Studie jedoch eine längere Laufzeit (min-

destens 3 Jahre) haben.  

In einer evidenzbasierten Literaturanalyse zur Wirkung von Patienten- und Elternschulungen in 

der Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen mit Neurodermitis aus dem Jahr 2010 kommen J. 

Ahnert et al. zu dem Schluss, dass sich aus der Literatur eine hohe empirische Evidenz ableiten 

lasse, für konkrete Empfehlungen hinsichtlich der notwendigen Dauer, Häufigkeit und der spezifi-

schen Schulungsinhalte allerdings weiterer Forschungsbedarf bestehe. [xxi] 

Ein Cochrane Review aus dem Jahr 2014 von Ersser et al. über psychologische und erzieherische 

Maßnahmen bei Kindern mit atopischem Ekzem ergab, dass die vorliegenden Studien keine Rück-

schlüsse auf die Wirksamkeit der o. g. Maßnahmen zuließen. Es bedürfe detaillierter Beschreibun-

gen der Maßnahmen, die eingesetzt wurden und vergleichbarer Ansätze in der Studienplanung. 

Weiterer Forschungsbedarf bestehe, auch um die Kosten-Effektivität zu klären.[xxii] 

Ein Review Artikel aus dem Jahr 2011, in den 10 RCTs eingeschlossen werden konnten, zeigte, 

dass Patientenschulungen bei chronischen Hauterkrankungen die Lebensqualität verbessern und 

die Schwere der Erkrankung zu mindern scheinen. Weitere Studien seien erforderlich, insbeson-

dere zur Bewertung der Kosten-Nutzen-Analyse.[xxiii] Neuere Veröffentlichungen weisen darauf 

hin, dass Patientenschulungsmaßnahmen einen positiven Effekt auf den Krankheitsverlauf ha-

ben.[xxiv] [xxv] [xxvi] [xxvii] [xxviii] [xxix]  

Zusammenfassend liegt nach den Kriterien evidenzbasierter Medizin derzeit kein Nachweis der 

Wirksamkeit für Schulungsprogramme für Kinder und Jugendliche mit atopischem Ekzem (Neuro-

dermitis) vor.  
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Die Spitzenverbände der Krankenkassen haben bereits früh in einem ersten Schritt verbindliche 

Kriterien und Anforderungen an Patientenschulungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit 

atopischem Ekzem (Neurodermitis) entwickelt, bei denen eine Kostenübernahme bzw. Kostenbe-

teiligung durch die Krankenkasse für Teilnehmende an der Maßnahme in Betracht kommen kann. 

Diese Anforderungskriterien an Patientenschulungsmaßnahmen sollen nur solange gelten, bis 

wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über die langfristige Wirksamkeit und die Erfolge von Pa-

tientenschulungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit atopischem Ekzem vorhanden sind. 

Dies erfordert jedoch eine Evaluation in Form einer repräsentativen wissenschaftlichen Langzeit-

studie. Vor diesem Hintergrund haben die nachstehenden Ausführungen weiterhin vorläufigen 

Charakter. 

Mit den nachfolgenden speziellen Ausführungen werden die inhaltlichen und strukturellen Vo-

raussetzungen hierfür definiert. 

4. Erforderliche Unterlagen 

Die Prüfung einer Patientenschulungsmaßnahme nach § 43 Abs.1 Nr. 2 SGB V erfordert die Vor-

lage eines aussagekräftigen, verbindlichen Konzeptes, eines Wirksamkeitsnachweises sowie 

grundsätzliche Aussagen zu räumlichen/apparativ-technischen und personellen Anforderungen 

(vgl. Allgemeiner Teil, Abschnitt 4). Bei Standortprüfungen sind zusätzlich Nachweise zur konkre-

ten räumlichen/apparativ-technischen und personellen Ausstattung einschließlich der Qualifikati-

onsnachweise des interdisziplinären Teams durch den Leistungserbringer vorzulegen. 

5. Ziele und Inhalte von Patientenschulungen für Kinder und Jugend-

liche mit atopischem Ekzem (Neurodermitis) 

5.1 Ziele 

Durch die Teilnahme an Neurodermitisschulungen soll für die Kinder und Jugendlichen der Um-

gang mit der Erkrankung verbessert und damit langfristig auch eine Besserung der Hauterkran-

kung erreicht werden. Damit eine Steigerung der Therapiemotivation im Sinne der Umsetzung von 

Behandlungsempfehlungen erfolgt, sollen Eltern/Bezugspersonen bzw. die Betroffenen in die 

Lage versetzt werden, die auf Grund der Erkrankung im Alltag entstehenden Probleme besser be-

wältigen zu können. Durch die Schulung wird angestrebt, dass die Teilnehmenden Inhalte und 

Hintergründe gesicherter Erkenntnisse und Therapien verstehen, werten und für sich zu nutzen 

lernen. 

Weitere Ziele sind: 

 Verminderung der Häufigkeit von Krankheitsschüben und deren Dauer, 

 Reduzierung stationärer Maßnahmen, 

 Reduzierung psychosozialer Folgen, 
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 Optimierung der Behandlung (die Inanspruchnahme ineffektiver und ungesicherter Therapie-

maßnahmen soll ausgeschlossen werden), 

 Förderung einer adäquaten Bewältigung somatischer und psychosozialer Aspekte, 

 frühzeitigere Betonung positiver eigener und sozialer Ressourcen, 

 Verhinderung von Folgen auf Grund nicht geeigneter Berufswahl. 

5.2 Inhalte 

Folgende Inhalte sollen vermittelt werden: 

 medizinische Informationen, z. B. zur Diagnostik und Therapie, 

 Informationen zur stadiengerechten Hautbehandlung, 

 Einübung und Transfer in den Alltag, 

 Kenntnisse über mögliche Krankheitsauslöser und deren Vermeidung, 

 Einblick und Erprobung in Entspannungsverfahren (z. B. progressive Muskelentspannung, 

Fantasiereisen, autogenes Training), 

 Umgang mit Juckreiz und Erarbeiten von Kratzalternativen, 

 Erarbeiten und Erproben von Strategien im Umgang mit psychosozialen Belastungen von Kin-

dern/Jugendlichen und Eltern/Bezugspersonen, 

 Möglichkeit zur Besprechung familiärer Belastungen im Zusammenhang mit dem atopischen 

Ekzem (Neurodermitis), 

 Kindgerechte Ernährung im Allgemeinen und neurodermitisgerechte Ernährung im Besonde-

ren. 

Auf Basis der vorgenannten Ziele und Inhalte sind strukturierte Schulungskonzepte vom Leis-

tungserbringer vorzulegen. 

6. Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 

Eine Kostenübernahme bzw. Kostenbeteiligung durch die Krankenkasse für eine Patientenschu-

lungsmaßnahme kommt unter den im Allgemeinen Teil (Abschnitt 6) formulierten Voraussetzun-

gen in Betracht. 

6.1 Einschlusskriterien für die Teilnahme am Schulungsprogramm 

Die Teilnahme an einer Neurodermitisschulung kann für Kinder und Jugendliche angezeigt sein, 

bei denen: 

 das Vorliegen eines atopischen Ekzems (Neurodermitis) medizinisch gesichert diagnostiziert 

wurde, 

 (Ekzem besteht seit mindestens 3 Monaten), 

 zuvor eine fachärztliche (pädiatrische und/oder dermatologische) Behandlung stattgefunden 

hat, 
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 der SCORAD trotz der fachärztlichen Behandlung nach wie vor einen Wert von > 20 aufweist 

(Therapieresistenz), 

 eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung durch Pädiaterin/Pädiater bzw. Dermatolo-

gin/Dermatologen vorgelegt wurde. Eine medizinische Befürwortung lediglich durch eine 

‚Ärztin/einen Arzt des Schulungsteams ist nicht ausreichend. 

Die ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung der behandelnden Ärztin/des behandelnden Arztes 

enthält Angaben zu: 

 gesicherter Diagnose, 

 bisher durchgeführten Therapiemaßnahmen und Frequenz der fachärztlichen Behandlung, 

 Begleiterkrankungen (z. B. Asthma bronchiale, Nahrungsmittelallergien), 

 Gruppen- und Schulungsfähigkeit, 

 Ausschluss psychischer Störungen oder Erkrankung, die eine aktive Teilnahme beeinträchti-

gen. 

Grundsätzlich muss neben dem Schulungsbedarf die Schulungsfähigkeit gegeben sein. Hierzu ge-

hören: 

 ausreichende Sprachkenntnisse für die Schulungssprache, 

 Gruppenfähigkeit, 

 ausreichende Bereitschaft zur aktiven Mitwirkung sowohl bei den Angehörigen (Eltern/Be-

zugspersonen) als auch bei den Kindern und Jugendlichen. 

Sinnvoll ist die Aufteilung in folgende Zielgruppen: 

 für Kinder im Alter von 0 bis 7 Jahren: die Elternschulungen, optional mit Einbindung der Kin-

der, 

 für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren: Schulung der Kinder und Eltern/Bezugspersonen, 

 für Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren: Schulung der Jugendlichen mit optionaler Elter-

neinbindung. 

6.2 Ausschlusskriterien für die Teilnahme am Schulungsprogramm 

Die Teilnahme an einem Schulungsprogramm kommt nicht in Betracht, wenn eines der nachste-

henden Kriterien erfüllt ist: 

 fehlende Motivation der Patientinnen/Patienten oder deren Eltern/Bezugspersonen, aktiv an 

dem Schulungsprogramm mitzuarbeiten, 

 unzureichende Gruppenfähigkeit, 

 fehlende Schulungsfähigkeit. 
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Im direkten Anschluss an eine 4 - 6wöchige medizinische Rehabilitation für Kinder und Jugendli-

che mit der Erkrankung „Atopisches Ekzem“ ist bei weitgehender Übereinstimmung der Schu-

lungsinhalte eine erneute ambulante Patientenschulungsmaßnahme nach § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V 

medizinisch nicht indiziert. In seltenen Fällen kann aufgrund von entwicklungsbedingten Verhal-

tensänderungen jedoch eine Schulungsmaßnahme zu einem späteren Zeitpunkt, auch innerhalb 

eines Vierjahresintervalls erforderlich sein (beispielsweise Übergang vom Kleinkind- in das Schul-

kindalter bzw. später in die Pubertät). 

6.3 Abbruchkriterien, die die weitere Teilnahme an der Schulung ausschließen 

Ist eines der nachstehenden Kriterien erfüllt, ist das Schulungsprogramm abzubrechen: 

 keine regelmäßige Teilnahme (weniger als 80 %) an den Schulungsterminen (Patientinnen/Pa-

tienten und/oder Eltern bzw. Bezugspersonen), 

 Auftreten von psychischen Störungen, 

 Auftreten anderer schwerer Gesundheitsstörungen, die eine regelmäßige Teilnahme nicht 

mehr möglich machen. 

Der Abbruch ist mit Begründung zu dokumentieren und die Krankenkasse ist über den Abbruch 

zu informieren. 

7. Qualitative Anforderungen an das Schulungsprogramm und Doku-

mentation 

Die qualitativen Anforderungen an ein Patientenschulungsprogramm beziehen sich zum einen auf 

dessen Wirksamkeit und Effizienz. Zum anderen wird im Rahmen der fortlaufenden Begleitevalua-

tion die Qualitätssicherung im Sinne eines internen und externen Qualitätsmanagements gefor-

dert. 

7.1 Wirksamkeit und Effizienz des Schulungsprogramms 

Gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V müssen Patientenschulungen wirksam und effizient sein. Diesbe-

züglich gelten die im Allgemeinen Teil, Kapitel 7.1 dieser Empfehlungen genannten Anforderun-

gen. 

7.2 Qualitätsmanagement 

7.2.1 Internes Qualitätsmanagement 

Konzeptqualität: Das Konzept ist regelmäßig an den aktuellen Forschungsstand anzupassen. 

Struktur- und Prozessqualität: Verantwortlich für eine qualifizierte Leistungserbringung ist der 

Leistungsanbieter (§§ 70 und 135a SGB V gelten entsprechend). Erforderlich ist ein internes Qua-

litätsmanagement. 
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Hierfür gelten die Ausführungen im Allgemeinen Teil zur Struktur-  und Prozessqualität und zur 

Dokumentation. 

Ergänzend zu den Ausführungen im Allgemeinen Teil dieser Empfehlungen sind die folgende 

Ausführungen maßgeblich: 

7.2.1.1 Strukturiertes Schulungskonzept 

Der Leistungsanbieter hat unter Berücksichtigung der vorgenannten Ziele, Inhalte und Zielgrup-

pen sowie des aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstandes der jeweiligen Teildisziplinen ein 

schriftlich fixiertes, strukturiertes Schulungkonzept vorzulegen, das auch schriftliches Schulungs-

material für die Kursleitung und Teilnehmenden (Kinder/Jugendliche, Eltern/Bezugspersonen) 

vorsieht. Das Schulungsmaterial für die Kinder und Jugendlichen muss jeweils altersgerecht sein.  

Das Schulungskonzept legt auch die Interventionsmaßnahmen sowie die diesen zugrundeliegen-

den Wirkungstheorien dar. 

Auch die methodisch-didaktischen Vorgehensweisen sind im Schulungskonzept darzustellen. 

Weiter sind die den jeweiligen Unterrichtseinheiten zugrundeliegenden Lernziele zu beschreiben. 

Die Unterrichtseinheiten umfassen auch Anleitungen für das Üben im Alltag, um dadurch das Ge-

lernte bzw. die erworbenen Kompetenzen zu festigen. 

Die einzureichenden Dokumente umfassen demnach eine Beschreibung des inhaltlichen und di-

daktischen Konzepts mit Literaturangaben, eine Darstellung der wesentlichen Prozesse der 

Durchführung des Schulungsprogramms, eine Beschreibung des Schulungsteams mit Zuordnung 

der jeweiligen Aufgabenbereiche und Nachweis der vorhandenen Qualifikationen, eine Beschrei-

bung der verfügbaren Räumlichkeiten, eine Darstellung der Verlaufs- und Ergebnisdokumentation 

und Kommunikation mit der behandelnden Vertragsärztin/ dem Vertragsarzt und einen Nachweis 

der Ergebnisqualität. Im Übrigen gelten die Ausführungen im Allgemeinen Teil dieser Empfehlun-

gen. 

Wird das Konzept eines anderen Konzeptentwicklers übernommen (z. B. Franchise), so ist ein re-

gionalisiertes Umsetzungskonzept erforderlich. Dies muss für jeden Standort mindestens fol-

gende Angaben enthalten: 

 konkrete Angabe des verwendeten Konzeptes (z. B. Versionsnummer, ISBN Nr.). Abweichun-

gen sind kurz darzustellen. Ggf. ist das Einverständnis des Konzepterstellers zur Verwendung 

im Rahmen der beantragten Schulung beizufügen, 

 Ablaufplan (Stundenplan) mit geplanter Terminierung (Wochentag, Tageszeit, zeitlicher Um-

fang), 

 Ausstattung mit Lehrmaterial (z. B. Spezialkleidung, Encasing etc. zu Demonstrationszwe-

cken), 

 Darstellung der Räumlichkeiten, 
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 Konkrete Angaben zu den Dozentinnen/Dozenten (Qualifikationsnachweise der Berufsqualifi-

kation, ggf. Train-the-Trainer Zertifikate etc.). 

Im Übrigen gelten die Ausführungen im Allgemeinen Teil dieser Empfehlungen. 

7.2.1.2 Fachlich, pädagogisch und psychologisch qualifiziertes Schulungspersonal 

Das Schulungsprogramm ist von einem interdisziplinären Schulungsteam durchzuführen. Die Lei-

tung des Teams muss benannt, eine Vertretungsregelung getroffen werden. Jedes Teammitglied 

muss eine mindestens zweijährige Berufserfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

mit atopischem Ekzem (Neurodermitis) sowie entsprechende pädagogische und methodisch-di-

daktische Befähigung vorweisen. Diese Erfahrungen und entsprechende Zusatzqualifikationen so-

wie regelmäßige Weiterbildungen sind nachzuweisen. Die Zusammenarbeit mit der behandelnden 

Ärztin bzw. dem behandelnden Arzt wird vorausgesetzt. 

Die folgenden drei Berufsgruppen müssen mindestens einbezogen sein:  

Ärztin/Arzt: Fachärztin/Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten mit Zusatzbezeichnung 

Allergologie; Pädiaterin/Pädiater mit Zusatzbezeichnung Allergologie – jeweils mit Beratungser-

fahrung in der Behandlung neurodermitiskranker Kinder und Jugendlicher und deren Eltern/Be-

zugspersonen.  

Zu den Aufgaben der o. a. Berufsgruppen gehören die qualifizierte fachärztliche und allergologi-

sche Beratung durch Vermittlung medizinischer Informationen zu Prävalenz, Diagnostik, Thera-

pie, Prognose sowie Prävention des atopischen Ekzems (Neurodermitis) und die Durchführung der 

praktischen Übungen zur Hautbehandlung.  

Die praktischen Übungen zur Hautbehandlung und Hautpflege sowie die Demonstration von En-

casing oder Spezialkleidung etc. können ggf. durch Gesundheits- und Krankenpflegerinnen/Ge-

sundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen/Gesundheits- und 

Kinderkrankenpfleger oder Arzthelferinnen/Arzthelfer mit zweijähriger Berufserfahrung in der Be-

treuung und Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit atopischem Ekzem übernommen wer-

den. 

Diplom-Psychologin/Diplom-Psychologe oder Ärztin/Arzt für psychotherapeutische Medizin bzw. 

psychosomatische Medizin und Psychotherapie jeweils mit Beratungserfahrung in der Behandlung 

neurodermitskranker Kinder und Jugendlicher und deren Eltern/Bezugspersonen. 

Zu den Aufgaben der o. a. Berufsgruppen gehört die Durchführung des Entspannungstrainings 

und der verhaltenstherapeutischen Interventionen (Kratz-Reduktionstraining). 

Ernährungsfachkraft: Fachkräfte mit einem staatlich anerkannten Berufsabschluss im Bereich Er-

nährung: Diätassistentinnen/Diätassistenten, Oecotrophologinnen/Oecotrophologen (ernäh-
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rungswissenschaftliche Ausrichtung mit Abschluss Diplom, Master oder Bachelor of Arts), Ernäh-

rungswissenschaftlerinnen/Ernährungswissenschaftler mit Abschluss Diplom, Master oder Ba-

chelor of Arts, jeweils mit Beratungserfahrung neurodermitiskranker Kinder und Jugendlicher und 

deren Eltern/Bezugspersonen. 

Zu den Aufgaben dieser Berufsgruppen gehört die Durchführung der Ernährungsberatung und 

ggf. die Zusammenstellung von spezifischen Diätplänen. 

Zur Qualifikation des Schulungspersonals wurden von der Arbeitsgemeinschaft Neurodermitis-

schulung e. V. (AGNES e. V.) Akademien eingerichtet. Diese vergeben ein Zertifikat zur Neuroder-

mitistrainerin/zum Neurodermitistrainer. Diese oder eine vergleichbare Zertifizierung ist Bestand-

teil der Qualitätssicherung. Mindestens ein Mitglied des Schulungsteams muss daher ein bei der 

AGNES e.V. erworbenes oder ein qualitativ gleichwertiges Trainerzertifikat besitzen. Empfohlen 

wird, dass die Ärztin/der Arzt über dieses Zertifikat verfügt. Weiter werden methodisch-didakti-

sche Kompetenzen für die Durchführung von Gruppenmaßnahmen vorausgesetzt. 

Ein nach Postleitzahlen geordnetes Verzeichnis der von der AGNES e. V. zertifizierten Anbie-

ter/Fachkräfte ist unter www.neurodermitisschulung.de abrufbar. 

7.2.1.3 Dokumentation der Leistungserbringung  

Der Leistungserbringer dokumentiert für die einzelnen Teilnehmenden alle im Rahmen der Pati-

entenschulung durchgeführten Maßnahmen und deren Effekte. Bei Programmabbruch sind die 

Gründe zu dokumentieren. 

Zur Dokumentation gehören: 

 Teilnahmebescheinigung für die Versicherte bzw. den Versicherten zur Vorlage bei der Kran-

kenkasse, 

 Anwesenheit (Teilnehmende und Therapeutinnen/Therapeuten), 

 Schulungsinhalte, 

 Schulungsverlauf, 

 Kommunikation mit den behandelnden Ärztinnen/Ärzten, 

 Schulungsabbruch mit Angabe der Gründe, 

 Teambesprechungen, 

 Abschlussbericht an weiterbehandelnde Ärztin/weiterbehandelnden Arzt. 

7.2.1.4 Dokumentation 

Durch den Leistungserbringer werden regelmäßige Teambesprechungen des Schulungsteams so-

wie die kontinuierliche Fortbildung der Teammitglieder dokumentiert (u. a. Teilnahme an Quali-

tätszirkeln). Im Rahmen der Teambesprechungen werden für die einzelnen Teilnehmenden indivi-

duelle Therapieziele und –schritte interdisziplinär festgelegt und dokumentiert. 
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Das Schulungsteam dokumentiert die enge Zusammenarbeit mit den zuweisenden Ärztinnen und 

Ärzten. 

Im Übrigen gelten die Ausführungen zur Dokumentation im Allgemeinen Teil dieser Empfehlun-

gen. 

7.2.2 Externes Qualitätsmanagement 

Zur externen Qualitätssicherung gehört die Teilnahme an vorhandenen Qualitätssicherungssyste-

men. Die AGNES e. V. hat hierzu Qualitätsstandards herausgegeben. Die Teilnahme an Qualitäts-

sicherungsmaßnahmen bzw. Qualitätszirkeln und Fortbildungen der AGNES e. V. wird bei Anbie-

tern nach dem AGNES-Konzept vorausgesetzt.[xxx] Bei anderen Anbietern ist das zu verwendende 

Qualitätsmanagementsystem darzustellen, es muss die Behandlungserfolge anhand qualifizierter 

Evaluationsparameter darlegen. Geeignete Evaluationsparameter sind z. B. Häufigkeit, Dauer und 

Schwere der Krankheitsschübe, Komplikationen durch Superinfektionen, Häufigkeit stationärer 

Maßnahmen, etc.  

7.2.3 Vorlagepflichten 

Möchte der Leistungserbringer Leistungen nach § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V zu Lasten der Kranken-

kassen erbringen, ist die Erfüllung der unter 7.2.1 und 7.2.2 genannten Voraussetzungen durch 

Vorlage geeigneter Nachweise darzulegen. 

Im Übrigen gelten die jeweils aktuellen Empfehlungen zum „Qualitätsmanagement in der Neuro-

dermitisschulung von Kindern und Jugendlichen sowie ihren Eltern“, herausgegeben von der Ar-

beitsgruppe Qualitätsmanagement der AGNES e. V. (www.neurodermitisschulung.de) sowie die 

gemeinsamen Hinweise der Spitzenverbände der Krankenkassen zur Förderung und Durchfüh-

rung von Patientenschulungen nach § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V. 

8. Durchführung von Patientenschulungen 

Aus dem Konzept muss die Umsetzung und Durchführung ersichtlich sein.  

Zur Umsetzung gehören: 

 Es sind verbindliche Ein-, Ausschluss- und Abbruchkriterien definiert worden. 

 Zu Beginn des Programms wird für jede Patientin/jeden Patienten ein individueller Interventi-

onsplan erstellt.  

 Bei der Hautpflege sollte auf ein breites Spektrum an Produkten verwiesen werden. Die Be-

schränkung auf Produkte ausgewählter Hersteller im Sinne eines werbenden Vertriebs ist zu 

vermeiden. 

 Das Patientenschulungsprogramm sieht vor, dass die ärztliche Behandlung während der 

Schulungsmaßnahme durch die behandelnde Vertragsärztin/den behandelnden Vertragsarzt 
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erfolgt. Dies umfasst unter anderem die Kontaktaufnahme mit der Vertragsärztin/dem Ver-

tragsarzt durch das Schulungsteam bei Problemen (z. B. Erfüllung der Abbruchkriterien). Die 

behandelnde Vertragsärztin/der behandelnde Vertragsarzt erhält nach Abschluss der Maß-

nahme einen Bericht mit Angaben zur/zum 

 Eltern-/Familiensituation, 

 Betreuungssituation des Kindes/Jugendlichen 

 Art der durchgeführten Maßnahmen, 

 Verlauf der Intervention, 

 Empfehlungen für die Integration des Erlernten in den Alltag. 

8.1 Teilnehmeranzahl/Gruppengröße 

Das Schulungsprogramm wird ambulant und wohnortnah als Gruppenmaßnahme in geschlosse-

nen Gruppen durchgeführt. Die Patientinnen und Patienten werden in altershomogenen Gruppen 

geschult. Bei der Schulung von Eltern- und Jugendlichen beträgt die Gruppengröße minimal 6 bis 

maximal 12 Betroffene. Bei Schulung der Kinder mit paralleler Elternschulung (8 bis 12 Jahre) 

sollte die Gruppengröße maximal 8, bei gemeinsamer Schulung 16 Personen nicht überschreiten. 

8.2 Räumliche Voraussetzungen und Ausstattung  

Es sind für die Schulungen geeignete Räume, ggf. Schulungs- und Besprechungsraum, für die zu 

schulenden Gruppen inklusive ausreichenden Sanitäranlagen vorzuhalten. Bei Parallelschulungen 

sind mind. zwei Räume erforderlich, wobei einer der Räume ausreichend Platz für die gesamte 

Gruppe bieten muss. 

Eine allergenarme Ausstattung der Schulungsräume ist anzustreben. 

Auf die jeweils zu schulende Zielgruppe ausgerichtetes Unterrichts- und Teilnehmermaterial zur 

Weitergabe an die Patientinnen/Patienten bzw. ihre Eltern/ Bezugspersonen ist vorzusehen (siehe 

Schulungskonzept).  

8.3 Dauer und Umfang 

Die Schulungen für Kinder und Jugendliche sowie die reine Elternschulung umfassen in der Regel 

6 Unterrichtseinheiten à 2 Zeitstunden im wöchentlichen Abstand. 

Kinder und Eltern/Bezugspersonen können gemeinsam (dann insgesamt 12 Zeitstunden mit min-

destens zwei Teammitarbeiterinnen/Teammitarbeitern) oder parallel (Kinder 12 Zeitstunden und 

Eltern/Bezugspersonen 12 Zeitstunden) geschult werden.  

Bei Jugendlichen kommen optional zu den 12 Zeitstunden zwei zusätzliche Stunden für die El-

tern/Bezugspersonen in Betracht.  
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8.4 Schulungs-/Kurskosten  

Bei der Bemessung der Schulungskosten sind die Grundsätze der Sparsamkeit und der Wirtschaft-

lichkeit gemäß § 12 SGB V zu beachten.  

Die Erhebung diagnostisch relevanter Laborwerte und weiterer Untersuchungsbefunde darf nicht 

Bestandteil des Patientenschulungsprogramms sein. Diese Werte werden von der behandelnden 

Ärztin/vom behandelnden Arzt vor Beginn der Schulung erhoben und die Vergütung dieser Leis-

tung erfolgt bereits im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung. Doppeluntersuchungen und 

mehrfache Befunderhebungen sind aus Wirtschaftlichkeitsgründen zu vermeiden.  

Um diagnostische Maßnahmen optimal zur individuellen Therapiesteuerung nutzen zu können, 

unterstützen Patientenschulungsprogramme die enge Zusammenarbeit mit örtlichen Pädiaterin-

nen/Pädiatern und Hausärztinnen/Hausärzten. 

Zum Leistungsumfang und zu Schulungskosten gehören auch ein Eingangsgespräch und ein Ab-

schlussgespräch mit den Eltern bzw. den Bezugspersonen.  

8.5 Wiederholung der Schulung 

Die Wiederholung einer ambulanten Maßnahme gleichen Inhalts und Umfangs ist grundsätzlich 

nicht möglich. Dies gilt entsprechend, wenn die Patientin/der Patient an inhaltlich vergleichbaren 

Schulungen im Rahmen von Vorsorge- und/oder Rehabilitationsmaßnahmen teilgenommen hat. 

Eine Nachschulung kann in angemessenem zeitlichem Abstand und ggf. nach Prüfung durch den 

Medizinischen Dienst sinnvoll sein. 

Ein möglicher zusätzlicher Schulungsbedarf kann sich u. a. aus einem geänderten Gesundheits-

zustand bzw. Krankheitsverlauf oder in Abhängigkeit vom angestiegenen Lebensalter (z. B. Wech-

sel in die Pubertät, Berufswahl) ergeben. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren kann eine er-

neute Schulung im Einzelfall angezeigt sein. Voraussetzung hierfür ist die Befürwortung durch die 

behandelnde Ärztin/den behandelnden Arzt. Im Einzelfall kann diese weitere Leistungsinan-

spruchnahme vom Medizinischen Dienst geprüft werden. 

9. Leistungsgewährung  

Die Krankenkasse entscheidet aufgrund der ärztlichen Befürwortung und Begründung über die 

Leistungserbringung und ihre Durchführung im Einzelfall. Die Krankenkasse behält sich vor, die 

Notwendigkeit der Patientenschulung durch den Medizinischen Dienst beurteilen zu lassen. 

Die Kostenübernahme ist jeweils vor Beginn der Schulung bei der Krankenkasse zu beantragen 

und genehmigen zu lassen. Die Krankenkasse kann in Abstimmung mit der Versicherten bzw. 

dem Versicherten den Leistungserbringer auswählen. 



Gemeinsame Empfehlungen zur Förderung und Durchführung von Patientenschulungen für Kinder und Ju-

gendliche mit atopischem Ekzem (Neurodermitis) auf der Grundlage von § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V vom 2. De-

zember 2013, in der Fassung vom 01.02.2022 

 

30 

Eine Kostenübernahme/-beteiligung setzt die regelmäßige Teilnahme der Patientin bzw. des Pati-

enten voraus und sollte durch die Krankenkassen nur bei nachgewiesener regelmäßiger Teil-

nahme (mindestens 80 % Anwesenheit) erfolgen. 

10. Perspektive  

Die Herausgeber dieser Gemeinsamen Empfehlungen prüfen in einem regelmäßigen Abstand von 

ca. 3 Jahren, ob aufgrund zwischenzeitlich gewonnener Erfahrungen und neuer wissenschaftlicher 

Erkenntnisse eine Aktualisierung erforderlich ist. 

11. Inkrafttreten 

Diese Empfehlungen treten am 01.03.2022 in Kraft und ersetzen vorherige Fassungen. 
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12. Anlage  

SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis der European Task Force on Atopic Dermatitis, 1993) 

Definition: Evaluiertes Messinstrument zur Bestimmung des Schweregrades einer  

Neurodermitis (Synonyme: Atopisches Ekzem, Atopische Dermatitis). 

Im Rahmen der körperlichen Untersuchung werden folgende Befund erhoben: 

A = Summe der Ausdehnung in % der befallenen Körperoberfläche, differenziert nach dem Al-

ter: Kindern unter 2 Jahre und Ältere. 

B =  Summe der Intensität der Hautveränderungen: 

 Rötung      Intensität (0-3)  

 Ödem, Papeln   0 = gar nicht  

 Nässen, Krusten   1 = wenig  

 Exkoriationen   2 = mäßig  

 Lichenifikation   3 = schwer  

C =  Summe der subjektiven Empfindlichkeit: 

 Juckreiz (0-10)  

 Schlaflosigkeit wegen Juckreiz (0-10)  

SCORAD = A/5 + 7xB / 2 + C = ___________  

Informationen, Anwendungsbeispiele und SCORAD-Rechner unter 

www.adserver.sante.univ-nantes.fr/Scorad.html 

  

http://www.adserver.sante.univ-nantes.fr/Scorad.html
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